
jeden Preis V beſeitigen. Er beſtach einige ſeiner früheren vertrauten Anhänger,
ihm 3u ſchreiben, vie alles für das Unternehmen günſtig ſtehe. Der unglückliche
Ausgang iſt bekannt Im etzten 0  Ite. ird die lange Gefangenſchaft, m
der Murat ſich zuweilen verzagt zeigte, ſchließlich muthig dem Tode ent⸗
gegenzugehen, geſchildert.

Johann Näf, emer. ProfeſſorSalz Arg

Chriſtliche Charitas auf ſocialem Hebiete.
Von Dr. Johann öllner mn Wel

Wiederholt haben verſchiedene Autoritäten auf ſocialem Gebiete ein
beſonderes achorgan für katholiſche Wohlthätigkeit gefordert. Dieſem Wunſche
entſprechend, hat nun voriges Jahr das Charitas-Comité zu reiburg 1.
unter Mitwirkung ausgezeichneter Fachmänner eine eigene „Zeitſchrift 53  für
die Werke der Nächſtenliebe im katholiſchen Deutſchland“ Unter dem Namen
„Charitas“ herausgegeben.“) Das Programm dieſer Zeitſchrift umfaſst
das geſammte Gebiet der chriſtlichen Charitas auf ſocialem Gebiete, als
die Thätigkeit der charitativen Orden, Anſtalten und Vereine; die Pflege
der Armen, aiſen, Kranken; die orge f  ir Verwahrloste, Arbeitsloſe,
Gefangene, entlaſſene Sträflinge, gefallene Perſonen, Auswanderer; Be⸗
handlung der Arbeitsſcheuen, Trunkſüchtigen, Vagabunden; ferner in dieſes
Gebiet einſchlägige wiſſenſchaftliche und unmittelbar praktiſche Abhandlungen,
ſtatiſtiſche Zuſammenſtellungen und kleinere Miscellen Der hochwürdigſte
Epiſkopat und die geſammte katholiſche Preſſe begrüßten aufs wärmſte
dieſen Schritt auf ſocialem Gebiete

Eine Zei  hri nun, die ſich ie die unſere „theologiſch⸗praktiſch“
nennt, kann eine olche literari  e Förderung der ſocialen Frage umſo⸗
weniger unbeachtet aſſen, als auch in den wiſſenſchaftlichen Kreiſen der
Andersgläubigen ieſem charitativen Wirken der Kirche ein beſonderes Augen⸗
merk geſchenk wird.2) Wir  2  N. lauben daher den verehrten Leſern der „Quartal⸗
ſchrift“ einen Dienſt zu erweiſen, wenn pir über unſch der Redaction
ene tändige Berichterſtattung und Urze Ueberſicht über da charitative
Wirken auf ſocialem Gehiete bringen. Wir werden dabei vorzüglich die
katholiſche Kirche Iim Auge behalten, aber auch das Gute, das ich ander  2  2
wärts findet, zu verwerten trachten.

Einen äußerſt lehrreichen Einblick In die ſocialen Miſsſtände, enen
die chriſtliche arita im Vereine mit einer geſunden ſocialen Geſetzgebung
abzuhelfen berufen iſt, hietet der er Charitastag zu Schwäbiſch⸗-⸗Gmünd
Am October Canonicus Wörnhör von München referierte über
den In ünchen gegründeten

„Marianiſchen Mä dchenſchutzvere in und die katholiſchen
internationalen  2*8*  ———  RRR Mädchenſchutzbeſtrebungen.“

Erſcheint, 16 Seiten ark, 1e N de  — Monates bei Herder in Frei⸗
burg. Abonnement Monat⸗Zei

I für die innere Miſſion
Einſchluſs der Diakonie und der geſammten Wohlthätigkeit. Gütersloh N 6
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Wa  V vill der Mädchenſchutzverein? Er vill die allein ſtehenden
Mädchen in jeder eiſe chützen Wa  U  8 der Raphaelsverein für die aus
wandernde Jugend, das vill der Mädchenſchutzverein ſein für die inländiſche
Jugend, für die allein ſtehenden Mädchen. Schon ſeit Jahren errichtete mané

5 dieſem Zwecke die ſogenannten Marienanſtalten, Arbeiterinnen⸗Aſyle,
Ladnerinnen-Heime Alle teſe Anſtalten haben *  m aufe der Zeit
ſegensreich gewirkt; aber ſie waren nicht hbekannt genug, eS fehlte an zielbewuſster Verbindung von Stadt und Land Es muſs daher die erſte Aufgabedieſes neugegründeten Vereines ſein, die ſchon beſtehenden Vereine und
Anſtalten, ſowie die ſpäter zu gründenden bekannt zu machen, amit ſie
Jeſſer benützt werden. Zunächſt gebraucht der Verein Placate auf den
Bahnhöfen mit genauer Angabe, vO in der betreffenden derartige
Anſtalten, Logis, Pflege für Dienſtboten U dgl beſtehen. Bereits auf mehr
als 50 Bahnhöfen, beſonders größerer Städte In Deutſchland efinden ſich
olche Placate. ——  H ſind mn rachen gedruck und will ſie päter
auch, Die in der Schweiz, In den Eiſenbahnwagen elbſt anbringen was
unterdeſſen bereits geſchehen iſt)

Weiters bi der Verein dieſen Zweck erreichen durch Bekanntmachung
in der Preſſe, beſonders in der „Charitas“. Der Mädchenſchutzverein 11
odann einen Führer herausgeben, darin ollen alle Perſonen aufgezählt
ſein, welche hereit ſind, Stellen ſuchenden Mädchen mit Rath und Thatan die Hand zu gehen

Als zweite lufgabe wi dieſer Verein bereits beſtehende
Anſtalten unterſtützen und erweitern, ſoweit S die localen
Verhältniſſ

77 ordern und die Mittel geſtatten.

In ſonntäglichen Zuſammenkünften, Inter Aufſicht einiger
Damen oder der Seelſorgsgeiſtlichen, önnte ieſen Mädchen auch eine
angemeſſene geſellige Unterhaltung mit ihresgleichen geboten werden. Die
Errichtung Auskunftsſtellen und Anweiſung Nachtquartieren
würde ſich der Vere'n aus naheliegenden Gründen ebenfalls angelegen
ſein laſſen.

Und wie ſoll der Verein organiſiert werden? In jeder Pfarrei
ſollen ein Damen zuſammenſtehen, ſich hren Pfarrer wenden, ſich
den „Führer“ verſchaffen und ſorgen, daſs wanderluſtige Mädchen beim
Fortgehen unter den Schutz des Vereines kommen. Das o gegründete Local⸗
comité chließt ſich dann au den Diöceſanverband etwa anl Sitze des
Biſchofes) an, mehrere Diöceſanverbände bilden einen Landesverband, aus
denen nach und nach ein internationaler V  2  Verein erwachſen könnte.
Eine jährliche Generalverſammlung, wozu die einzelnen Provinzen
ihre Vertreter und Vertreterinnen entſ
der Local-— und Landesvereine.

enden, befeſtigt den Zuſammenhang
Das Werk iſt bereits Inn beſten Gang, beſonders In Bayern und

VN der Schweiz, ebenſo In Frankreich und England. E  U iſt u wünſchen,
daſs der Internationale, die auf ihr Banner „Menſchenliebe!“ geſchriebenhat, eine andere Internationale entgegengeſtellt werde, die auf ihr Banner
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„Chriſtliche Charitas!“ geſchrieben hat. Umſomehr, als auch auf rote⸗
ſtantiſcher Seite, vie Cyprian Cap. auf dem gleichen Charitastage
referierte, weitgehende Beſtrebungen auf dem Gebiete des Mädchenſchutzes

Vielleicht, ir wünſchenmit ähnlicher Organiſation zu verzeichnen ſind
S Herzen, werden leſe Aeußerungen werkthätiger Liebe uUnſere
verirrten Glaubensbrüder wieder zur Kirche zurückführen!

N  luf eine überaus traurige Erſcheinung Unſerer heutigen geſellſchaft—
lichen rdnung, die allem die chriſtliche Charitas ins Auge zu aſſen
hat, wurde proteſtantiſcherſeits hingewieſen auf dem „kirchlichen
Congreſs“ 3U Amſterdam anfangs 1895 Dort 14 ein gewiſſer Herr
Pierſon, Director der Heldring'ſchen Anſtalten un Zetten, einen Vortrag über
das Thema: „Der Kamp. der Kirche gegen die Proſtitution“ und verbreitete
ſich des näheren über den ſogenannten „Niederländiſchen Verein gegen die
Proſtitution“, der ieſe traurige Verirrung überall bekämpft, inſofern ſie
in der Oeffentlichkeit auftritt oder minderjährige fer verſchlingt.

In den Niederlanden var bisher die Proſtitution durch ein mächtiges
ouwer geſchützt, Urch die ſogennante Reglementierung der Proſtitution,
die zur Zeit Napoleon in den Niederlanden eingeführt, niit ſeinem Falle
jedoch verſchwunden, einige Jahrzehnte päter (1850 — auf rſuchen
der mediciniſchen Wiſſenſchaft Unter Nachwirkung des umfangreichen Buches
des Pariſer Arztes Parent Duchatelet, das dieſe Reglementierung unver

hohlen empfahl, aufs Neue eingeführt wurde.
Der Anſtoß zur Bekämpfung der Reglementierung kam aus nglan

und chlug 1877 auch nach den Niederlanden hinüber. Von den Städten,
die In den Niederlanden die Reglementierung eingeführt hatten, haben
16 ſie unverkürzt bewahrt, und an vielen Orten hat man nich nur die
Auswahl der Proſtituierten, ondern die Bordelle überhaupt abgeſchafft.
Die Kirche hat auf dieſem Gebiete, vie Redner weiter ausführte, eine
Aufgabe dem Staate und der Geſellſchaft gegenüber.

Die Aufgabe gegenüber dem Staate. Die V darf 8

nicht dulden, daſs der Staat Urch ſeine Geſetze die von ihr gepredigten
Grundſätze bekämpft und eine Moral rlaubt, welche die Fundamente
jeder chriſtlichen Noral untergräbt. Der Staat ſündigt nicht, venn E  2

zuläſst, daſs ein Mann mit ſo vielen Frauen ſich verſündigt, als
für gut findet; aber ſündigt, wenn leſe Sittenloſigkeit dadurch
anctioniert, daſs ETL ihr den Stempel des geſetzlich Erlaubten auf die

Stirne drückt In einem chriſtlichen ½½½  &  ande hat azu der Staat kein Recht,
und keine Kirche wird ſich verpflichtet halten, zu ſchweigen, ondern muſs
verlangen, daſs der Staat der Unzucht ebenſo entſchieden gegenüber ſtehe,
als gegenüber der Vielweiberei Partei ergreift.

Man behaupte nicht, daſs der Begriff Sünde im Staatsgeſetz
nich vorkommt oder vorkommen darf eS ſind doch auch der OY der
Diebſtahl Sünden und fallen dennoch, ſoweit ſie durch den Staat zu
erreichen ſind, als Verbrechen ganz entſchieden in den Bereich des raf⸗geſetzes: warunt nicht auch öffentliche Unzucht?
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Gegenwärtig thut aber der Staat das Gegentheil und iſt der Unzucht
hehilflich, ſich hinter dem Bollwerk der Reglementierung oder ähnlicher Ver
ordnungen zu verſchanzen.

II Die Aufgabe gegenüber der Geſellſchaft. V——  — dürfen
niemals zugeben, daſs die Naturgeſetze Gottes jemals zu ſeinem Sittengeſetze
In Gegenſatz gerathen können. Wenn die Wiſſenſchaft behauptet, ſie nne
die Folgen der Proſtitution aufheben, ohne die nzucht elber bekämpfen,
venn ſie behauptet, das Mittel gefunden zu haben, das dem enſchen
möglich macht, raflos zu ſündigen, dann hat die Kirche nicht das
R  echt, ſondern auch die Pflicht, leſe Wiſſenſchaft als falſch und ungläubig
u brandmarken. Wa unſittlich iſt, kann dem .  eihe und der Geſellſchaft
licht nützlich ſein vas Gott verbietet, kann Urch keine Wiſſenſchaft gut
gemacht berden Die Kirche darf e8 nicht ulaſſen, daſs eine fehlbare
Wiſſenſchaft ſich gegen U auflehnt, was ſie als unfehlbare Wahrheit
kennen gelernt hat; eine Wiſſenſchaft, welche die Moral verletzt, kann keine
wahre Wiſſenſchaft ſein.

Unſeres Erachtens wird ieſe, wenngleich unvermeidliche „Reglemen⸗
tierung der Proſtitution“ dem modernen Staate eher viel zuſehr
zugunſten der Leidenſchaft gehandhabt, als daſs ſie eine geſetzliche Schranke
des Laſters bildet; 0 die ſocial-reformatoriſche Thätigkeit unſerer Volks
vertretungen nicht die geeigneten Mittel und Wege finden können, Aum dieſer
iefſten Wurzel moraliſcher und ſocialer Corruption ihre verderbliche A  —
TA 5 benehmen

Auf einem anderen, nahe verwandten Gehiete 0 at am November
80 die chriſtliche Charitas eine Beſſerung und Abhilfe angebahnt, auf
jenem nämlich der „wilden Ehen“ M obgenannten Tage hat ſich
in München der ſogenannte „Sanct Nikolaus-⸗Verein gebildet, deſſen
Vereinsvorſtand dermalen Graf Fr. Karl Schönborn iſt Nach Angabe
eines nicht (lericalen Standesbeamten leben In München von ſämmtlichen
Brautleuten, die ſich civiliter rauen laſſen, bis Percent vor der
Trauung *  U Concuhinate. Allerdings machen die bayeriſchen Verehelichungs-—
geſetze, die für Grmere Claſſen immerhin hbedeutende Heimatsgebür
durchſchnittlich Mark das Umſichgreifen des Concubinates leichter ELIY.

klärlich Der obgenannte Anti-Concubinats-Verein hat CS ſich nun zur
Aufgabe geſtellt, ſolchen Unglücklichen zu einer chriſtlichen Ehe behilflich
ſein. Er führt die nothwendigen Correſpondenzen niit den Gemeinden,
ertheilt den Parteien Rath und Aufſchluſs über die nöthigen Formalitäten,
und meiſten ſeinem Wirken Eingang verſchafft: CEr unterſtützt
vorſchuſsweiſe) die Parteien mit Geld, M die Verehelichungskoſten beſtreiten
5  U önnen. Mehr als vierzig Ehen wurden bis M  (itte December —1896
dadurch ermöglicht, über 3006 —  Nark verausgabt. Eine ähnliche
Organiſation vürde wohl auch in anderen Großſtädten mit gleichem Erfolge
und unberechenbarem Segen da weite Gebiet der „freien Hiebe“ In enn
chriſtliches verwandeln!


